
  
Anwalt für Strafrecht: Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge

  

Das Ertrinken von Personen auf einem Schlauchboot kann bei der Strafzumessung, im Rahmen des
Einschleusens von Ausländern, auch dann zulasten des Beschuldigten beachtete werden, wenn die
Ertrunkenen keine tauglichen Betroffenen der Haupttat sind.

  

, im Rahmen des Einschleusens von Ausländern, auch dann zulasten des Beschuldigten beachtete werden,
wenn die Ertrunkenen keine tauglichen Betroffenen der Haupttat sind.

Bei der Strafzumessung hat das Gericht die Umstände abzuwägen, welche für und gegen den
Beschuldigten sprechen. Dies kann erheblichen Einfluss auf die zu verhängende Strafe haben. In seinem
Urteil vom 4. Dezember 2018 (1 StR 255/18) befasste sich der Bundesgerichtshof mit der Frage,
inwiefern beim Einschleusen von Ausländern, das Ertrinken von Personen auf eine Schlauchboot bei der
Strafzumessung berücksichtigt werden kann, selbst wenn die Betroffenen keine tauglichen Betroffenen der
Haupttat sind. Der Beschuldigte vermittelte Überfahrten von der türkischen Küste nach Griechenland an
Schleusungswillige. Der Beschuldigte erhielt für jede vermittelte Person eine Vergütung. Dem
Beschuldigten war bewusst, dass die Schleusungswilligen auf nicht zur Überfahrt geeigneten Booten
untergebracht werden. Eines der Boote sank infolge einer Kollision. Die fünf vom Beschuldigten
vermittelten Bootsinsassen überlebten, jedoch ertranken infolge der Kollision 13 Menschen, darunter auch
Kinder. Bezüglich der Gestorbenen hatte der Beschuldigte keinerlei Maßnahmen im Zusammenhang mit
der Schleusung ergriffen. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs kann der Tod der Kinder bei der
Überfahrt trotzdem zu Lasten des Beschuldigten in der Strafzumessung berücksichtigt werden. Dies ist
möglich obwohl die Verstorbenen aufgrund des Grundsatz der limitierten Akzessorietät nicht taugliche
Betroffene im Sinne des § 97 Abs. 1 AufenthG sind, da es an einer vorsätzlichen Haupttat fehlt und sie
somit keine „Geschleusten“ im Sinne der Vorschrift sind.
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